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34. Jahrgang 05.12.2025 Nr. 585 

Inhalt: 
• Bekanntmachung über die Sitzung des Betriebsausschusses am 10.12.2025 

• Bekanntmachung über die Sitzung des Stadtrates der Stadt Staßfurt am 11.12.2025 

• Bekanntmachung zur 1. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Staßfurt 

• Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte Wanzleben – 
Ausführungsanordnung zum Flurbereinigungsverfahren Schwaneberg – Feldlage, 611 B10.01-
24BK0020 

• Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte Wanzleben – 
Überleitungsbestimmungen zum Flurbereinigungsverfahren Schwaneberg – Feldlage, 611 B10.01-
24BK0020 

• Bekanntgabe des gefassten Beschlusses des Ausschusses für Finanzen am 27.11.2025 
 
Bekanntmachung über die Sitzung des Betriebsausschusses am 10.12.2025 
 

Die nächste Sitzung des Betriebsausschusses findet am Mittwoch, dem 10.12.2025 um 17:30 Uhr im Mehrzwecksaal 
der Stadtwerke Staßfurt GmbH, Athenslebener Weg 15, Staßfurt statt. 
 
Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung des Ausschusses 
  

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
  

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  

4. Abstimmung über die Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung und der vorliegenden Anträge, 
Informationen und Veränderungen der Tagesordnung 
 

5. Abstimmung über die Niederschrift der vorhergegangenen Sitzung 
  

6. Einwohnerfragestunde 
  

7. Informationen der Betriebsleitung und Anfragen zu den Informationen 
  

8. Informationen der Beiräte und Anfragen zu den Informationen 
  

9. Information zur aktuellen Unternehmenslage des Stadtpflegebetriebes, Eigenbetrieb der Stadt 
Staßfurt - Controllingbericht III/2025 
 

     Beratung und Beschlussfassung 
  

10. Wirtschaftsplan des Stadtpflegebetriebes Staßfurt, Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt für das 
Wirtschaftsjahr 2026 
Beschlussvorlage 0277/2025 
 

11. Anfragen und Anregungen 
 

1. Eröffnung der Sitzung des Ausschusses 
 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
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Nicht öffentlicher Teil 

12. Abstimmung über die Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung und der vorliegenden 
Anträge, Informationen und Veränderungen der Tagesordnung 
  

13. Abstimmung über die Niederschrift der vorhergegangenen Sitzung 
  

14. Informationen der Betriebsleitung und Anfragen zu den Informationen 
  

15. Anfragen und Anregungen 
 

 
gez. René Zok 
Ausschussvorsitzender  
 
Bekanntmachung über die Sitzung des Stadtrates der Stadt Staßfurt am 11.12.2025 
 
Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Donnerstag, dem 11.12.2025 um 17:30 Uhr im Sitzungssaal der 
Salzlandsparkasse, Lehrter Straße 15, Staßfurt statt. 
 
Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung des Stadtrates 
  

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
  

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  

4. Abstimmung über die Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung und der vorliegenden Anträge, 
Informationen und Veränderungen der Tagesordnung 
  

5. Abstimmung über die Niederschrift der vorhergegangenen Sitzung 
  

6. Informationen des Bürgermeisters und Anfragen zu den Informationen 
  

7. Informationen der Beiräte und Anfragen zu den Informationen 
  

8. Informationen der Ortsbürgermeister und Anfragen zu den Informationen 
  

9. Einwohnerfragestunde 
  

10. Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse sowie Bekanntgabe der in 
der Nichtöffentlichkeit gefassten Beschlüsse des Stadtrates 
  

     Beratung und Beschlussfassungen 
  

11. Stellungnahme der Stadt Staßfurt zum 2. Entwurf des Landesentwicklungsplanes Sachsen-Anhalt 
Mitteilungsvorlage M/0016/2025 
 

12. Stadtprofil Salzstadt – Konzept zur Einführung des Namenszusatzes 
Mitteilungsvorlage M/0017/2025 
 

13. Beschluss über die Veröffentlichung der „Kommunalen Wärmeplanung Staßfurt“ 
Beschlussvorlage 0261/2025 
 

14. Logo für die Salzstadt Staßfurt 
Beschlussvorlage 0275/2025 
 

15. Aufhebung Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Staßfurt Nr.0167/2025 zur Haushaltssatzung 2025 
nebst Anlagen vom 26.06.2025 und Nr. 0166/2025 zur Fortschreibung des 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2025-2033 vom 26.06.2025 
Beschlussvorlage 0262/2025 
 

16. Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung für 
das Haushaltsjahr 2025 
Beschlussvorlage 0263/2025 
 

17. Satzung der Stadt Staßfurt über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab 01.01.2026 
(Hebesatzsatzung) 
Beschlussvorlage 0264/2025 
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18. 3. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Staßfurt 
Beschlussvorlage 0265/2025 
 

19. Änderung des Gesellschaftsvertrags der Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und 
Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck (BQI mbH) 
Beschlussvorlage 0266/2025 
 

20. Einvernehmensherstellung Kita „Regenbogenland“ Staßfurt für das folgende Jahr ab Mai 2025 
Beschlussvorlage 0251/2025 
 

21. Sachantrag - Prüfung der ärztlichen Versorgung in Atzendorf 
Sachantrag 0241/2025 
 

22. Einzelbeschluss zur Durchführung der Maßnahme „Umbau einer ehemaligen Gewerbeimmobilie zum 
Stützpunkt der Freiwilligen Feuerwehr Brumby“ im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2025 
Beschlussvorlage 0232/2025 
 

23. Neufassung der Friedhofssatzung der Friedhöfe der Stadt Staßfurt 
Beschlussvorlage 0267/2025 
 

24. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Staßfurt 
(Kernstadt) und der Friedhöfe aller Ortsteile der Stadt Staßfurt (Friedhofsgebührensatzung) 
Beschlussvorlage 0268/2025 
 

24.1. 1. Änderungsantrag zur Vorlage 0268/2025 (Fraktionen) 
Änderungsantrag 0268/2025/1 
 

24.2. 2. Änderungsantrag zur Vorlage 0268/2025 (CDU) 
Änderungsantrag 0268/2025/2 
  

25. 2. Satzung zur Änderung der Niederschlagswassergebührensatzung für die Stadt Staßfurt (Kernstadt) 
Beschlussvorlage 0269/2025 
  

26. Einzelbeschluss zur Durchführung der Maßnahme „Sanierung der Friedhofsmauer Löbnitz“ im 
Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 
Beschlussvorlage 0273/2025 
  

27. Einzelbeschluss zur Durchführung der Maßnahme „Errichtung von 2 barrierefreien Bushaltestellen 
hinter dem Kreisverkehr Athenslebener Weg Höhe ehemals Drahtwerke“ im Rahmen der vorläufigen 
Haushaltsführung 
Beschlussvorlage 0278/2025 
  

28. Einzelbeschluss zur Durchführung der Maßnahme „Beauftragung eines Eigentümermoderators zur 
Kontaktaufnahme und Beratung der Eigentümer der Problemimmobilien in Staßfurt und den 
Ortsteilen“ im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 
Beschlussvorlage 0230/2025 
  

29. Antrag auf Bauleitplanung / Einleitungsbeschluss 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Staßfurt im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 75/24 „Freiflächen-Photovoltaikanlage – Staßfurter 
Sattel/Braunsches Kreuz“ in Staßfurt OT Löderburg 
Beschlussvorlage 0252/2025 
 

30. Städtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt Staßfurt und der Vorhabenträgerin aufgrund des Antrages 
auf Aufstellung erforderlicher Bauleitplanungen im Bereich des Staßfurter Sattel/Braunschen Kreuzes 
in Löderburg 
Beschlussvorlage 0253/2025 
 

31. Antrag auf Bauleitplanung / Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 75/24 „Freiflächen-
Photovoltaikanlage – Staßfurter Sattel/Braunsches Kreuz“ in Staßfurt OT Löderburg 
Beschlussvorlage 0254/2025 
 

32. Antrag auf Bauleitplanung / Einleitungsbeschluss 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Staßfurt im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 77/25 „Freiflächen-Photovoltaikanlage – Hecklinger 
Weg“ in Staßfurt OT Neundorf 
Beschlussvorlage 0258/2025 
 

33. Antrag auf Bauleitplanung / Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 77/25 „Freiflächen-
Photovoltaikanlage – Hecklinger Weg“ in Staßfurt OT Neundorf 
Beschlussvorlage 0259/2025 
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34. Beschluss über das Problemimmobilienkataster Staßfurt (PIKS) und die Altbaumobilisierungsstrategie 
Beschlussvorlage 0260/2025 
 

35. Einzelbeschluss zur Durchführung der Maßnahme „Rückbau/ Entsiegelung einer Teilfläche der 
Kleingartenanlage Roßbahn“ im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 
Beschlussvorlage 0270/2025 
 

36. Einzelbeschluss zur Durchführung der Maßnahme „Sanierung Teich Atzendorf" im Rahmen der 
vorläufigen Haushaltsführung 
Beschlussvorlage 0272/2025 
 

37. Wirtschaftsplan des Stadtpflegebetriebes Staßfurt, Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt für das 
Wirtschaftsjahr 2026 
Beschlussvorlage 0277/2025 
 

38. Sachantrag - Fortsetzung Örtliches Teilhabemanagement in Staßfurt 
Sachantrag 0274/2025 
 

39. Sachantrag - Maßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit/Stadtjugendpflege 
Sachantrag 0242/2025 
 

39.1. Punkt 1 zum Sachantrag 0242/2025  2. Version 
Sachantrag 0242/2025/1 
 

39.2. Punkt 2 zum Sachantrag 0242/2025  2. Version 
Sachantrag 0242/2025/2 
 

39.3. Punkt 3 zum Sachantrag 0242/2025 2. Version 
Sachantrag 0242/2025/3 
 

39.4. Punkt 4 zum Sachantrag 0242/2025  2. Version 
Sachantrag 0242/2025/4 
 

39.5. Punkt 5 zum Sachantrag 2024/2025 2. Version 
Sachantrag 0242/2025/5 
  

39.6. Punkt 6 zum Sachantrag 2024/2025 2. Version 
Sachantrag 0242/2025/6 
  

40. Anfragen und Anregungen 
  

Nicht öffentlicher Teil 

41. Abstimmung über die Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung und der vorliegenden 
Anträge, Informationen und Veränderungen der Tagesordnung 
  

42. Abstimmung über die Niederschrift der vorhergegangenen Sitzung 
  

43. Informationen des Bürgermeisters und Anfragen zu den Informationen 
  

     Beratung und Beschlussfassungen 
  

44. Grundstücksangelegenheiten 
Beschlussvorlage 0248/2025 
 

45. Vergabeangelegenheiten 
Beschlussvorlage 0276/2025 
 

46. Grundstücksangelegenheiten 
Beschlussvorlage 0249/2025 
  

47. Grundstücksangelegenheiten 
Beschlussvorlage 0250/2025 
  

48. Anfragen und Anregungen 
  

 
gez. Peter Rotter        gez. René Zok  
Stadtratsvorsitzender       Bürgermeister  
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Bekanntmachung zur 1. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Staßfurt 
 
Aufgrund der §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalver-
fassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der der-
zeit geltenden Fassung i.V.m. der Verordnung über 
die Entschädigung bei ehrenamtlicher Tätigkeit in den 
Kommunen (KomEVO) vom 29.05.2019 (GVBl. LSA 
S.116) in der derzeit geltenden Fassung hat der 
Stadtrat der Stadt Staßfurt in seiner Sitzung am 
13.11.2025 folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Entschädigungssatzung der Stadt Staßfurt vom 
11.09.2024 beschlossen: 
 

§ 1 
Änderungen 

 
Die Entschädigungssatzung der Stadt Staßfurt wird 
wie folgt geändert: 
 

1. In der Präambel wird der Verweis auf die Ver-
ordnung über die Entschädigung bei ehrenamt-
licher Tätigkeit in den Kommunen (Kommunal-
Entschädigungsverordnung – KomEVO) vom 
29.05.2019 (GVBl. LSA S.116) in der derzeit 
geltenden Fassung aufgenommen. 
 

2. Im § 1 Abs.1, 2. Absatz werden nach den Wor-
ten: 2,5-Fache des Sitzungsgeldes, folgende 
Worte eingefügt: 
…„für Sitzungen des Stadtrates und für Sitzun-
gen des Ortschaftsrates das Doppelte des zu 
gewährenden Sitzungsgeldes.“ 

 
3. Der § 1 Abs.1 letzter Satz wird gestrichen. 

 
4. Der § 1 Abs. 7 wird gestrichen, Abs. 8 wird Abs. 

7. 
 

5. Der § 2 erhält folgende Fassung: 
 

„ § 2 
Entgangener Arbeitsverdienst 

 
(1) Neben der Aufwandsentschädigung besteht An-

spruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der auf 
den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende 

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung wird 
erstattet, soweit dieser zu Lasten des Entschä-
digungsberechtigten an den Sozialversiche-
rungsträger abgeführt wird. Erwerbstätigen Per-
sonen wird der durch die ehrenamtliche Tätig-
keit tatsächlich entstandene und nachgewie-
sene Verdienstausfall ersetzt, jedoch höchstens 
16,00 Euro je Stunde und 8 Stunden je Tag. 
Selbstständigen wird auf Antrag der durch die 
ehrenamtliche Tätigkeit entstandene und glaub-
haft gemachte Verdienstausfall ersetzt, jedoch 
höchstens 16,00 Euro je Stunde und 8 Stunden 
je Tag. 
 

(2) Selbständigen und erwerbstätigten Personen, 
die die Höhe des Verdienstausfalls nicht nach-
weisen oder glaubhaft machen können, wird ein 
Verdienstausfall in Form eines pauschalen 
Stundensatzes ersetzt. Dieser beträgt 10,00 
Euro pro Stunde für maximal 8 Stunden. 
 

(3) Personen, die keinen Verdienst haben, denen 
aber durch die für die ehrenamtliche Tätigkeit 
aufgewendete Zeit ein Nachteil entsteht, wird 
auf Antrag eine angemessene Pauschale in 
Form eines Stundensatzes in Höhe von 10 Euro 
für höchstens 8 Stunden gewährt.“ 

 
6. Der § 6 wird gestrichen, der § 7 wird § 6, der § 8 

wird § 7. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die 1. Satzung zur Änderung der Entschädigungssat-
zung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Staßfurt, den 20.11.2025 
 
 
    (DS) 
gez. René Zok 
Bürgermeister 
 

 
 
Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte Wanzleben – Ausfüh-
rungsanordnung zum Flurbereinigungsverfahren Schwaneberg – Feldlage, 611 B10.01-24BK0020 

 

- Öffentliche Bekanntmachung - 
Ausführungsanordnung 

vom 01.12.2025 
 

Flurbereinigungs- 
verfahren:  Schwaneberg – Feldlage,  
Landkreise:  Salzlandkreis und Börde, 
Verfahrens-Nr.:  24 BK 0020 
 
1. Anordnung 
 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Mitte ordnet die Ausführung des Flurbereini-
gungsplanes vom 11.04.2024 einschließlich des 
Nachtrages 1 vom 22.05.2025 und des Nachtrages 2 
vom 28.10.2025 für das gesamte Flurbereinigungsge-
biet gemäß § 61 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG)* an. 
 

Der Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustan-
des und damit der rechtlichen Wirkung des Flurberei-
nigungsplanes einschließlich der Nachträge 1 und 2 
wird auf den  
 

02. April 2026, 0.00 Uhr 
festgesetzt. 
 
Zu diesem Zeitpunkt tritt der im Flurbereinigungsplan 
vorgesehene neue Rechtszustand an die Stelle des 
bisherigen. Die neuen Grundstücke werden anstelle 
der alten Grundstücke Eigentum der Teilnehmer. Der 
Rechtsübergang erfolgt außerhalb des Grundbuches. 
Der Übergang von Besitz und Nutzung der Grundstü-
cke erfolgt auf der Grundlage der aufgestellten Über-
leitungsbestimmungen.  
Die Berichtigung der öffentlichen Bücher insbeson-
dere des Grundbuches und des Liegenschaftskatas-
ters wird im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens 
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durch die Flurbereinigungsbehörde das ALFF Mitte 
mit Eintritt des neuen Rechtszustandes veranlasst. 

 
Hinsichtlich der Rechte an den alten Grundstücken 
sowie der damit verbundenen Rechtsverhältnisse, die 
nicht aufgehoben werden, treten die neuen Grundstü-

cke an deren Stelle. Die örtlich gebundenen öffentli-
chen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, 

gehen gem. §68 Abs. 1 FlurbG auf die in deren örtli-
cher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über. 
Das Gleiche gilt auch für bestehende Pachtverhält-
nisse. 
 
Die nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Ein-
schränkungen des Eigentums werden mit Ablauf des 
02.03.2026 aufgehoben. 
 
Anträge auf Regelung des Nießbrauchs und der 
Pachtverhältnisse (§§ 69 und 70 FlurbG) sind - soweit 
sich die Beteiligten nicht einigen können – gemäß § 
71 FlurbG innerhalb von drei Monaten nach Erlass 
der Ausführungsanordnung beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außen-
stelle Wanzleben, Ritterstraße 17 - 19, 39164 Wanz-
leben, zu stellen. 
 
Auslegung der Überleitungsbestimmungen: 
 
Die Überleitungsbestimmungen liegen zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten 2 Wochen beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben; außerdem im 
Rathaus der Gemeinde Sülzetal, Alte Dorfstraße 26, 
39171 Sülzetal, in einem Dienstgebäude der Stadt 
Wanzleben - Börde, Haus I, Markt 1 - 2 oder Haus II, 
Roßstraße 44, in der Verbandsgemeinde Egelner 
Mulde, Markt 18, 39435 Egeln, in der Gemeinde Bör-
deland, Verwaltungsgebäude in Biere, Magdeburger 
Straße 3, 39221 Bördeland, in der Stadt Staßfurt, 
Haus 1, Steinstraße 19, 39418 Staßfurt, in der Stadt 
Hecklingen, Verwaltungsgebäude, Hermann-Danz-
Str.46, 39444 Hecklingen, in der Verbandsgemeinde 
Westliche Börde, Verwaltungsgebäude Marktstr. 7 in 
39397 Gröningen oder in der Außenstelle Hamersle-
ben, Columbusstr. 26 in 39393, Am Großen Bruch, in 
der Gemeinde Hohe Börde, Rathaus im OT Irxleben, 
Bördestraße 8, 39167 Hohe Börde, in der Landes-
hauptstadt Magdeburg, im Neuen Rathaus, Bei der 
Hauptwache 4, in der Verwaltungsbibliothek, in der 
Stadt Oschersleben (Bode) am Rathaus, Markt 1, 
39387 Oschersleben sowie in der Verwaltung der 
Verbandsgemeinde Obere Aller, Zimmermannplatz 
2,39365 Eilsleben 14 Tage zur Einsichtnahme durch 
die Beteiligten aus. 
 
Zusätzlich sind diese Unterlagen unter folgender Ad-
resse online abrufbar:  
 
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-mitte/flurneuord-
nung/landkreis-boerde/flurb-bk0020 
 
2. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO)** wird die sofortige Vollziehung dieser 
Ausführungsanordnung mit der Folge angeordnet, 
dass Rechtsbehelfe gegen diese keine aufschie-
bende Wirkung haben. 
 
 

3. Begründung dieser Anordnung sowie der An-
ordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Die Voraussetzungen für die Ausführungsanordnung 
nach § 61 des FlurbG liegen vor.  
 
Der Flurbereinigungsplan einschließlich der Nach-
träge 1 und 2 ist widerspruchsfrei und damit unan-
fechtbar.  
 
Für die Überleitung in den neuen Zustand wurden 
weitergehende Überleitungsbestimmungen erlassen. 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Schwane-
berg-Feldlage wurde hierzu angehört und hat seine 
Zustimmung erteilt. 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt so-
wohl im überwiegenden Interesse der Beteiligten als 
auch im öffentlichen Interesse.  
 
Die aufschiebende Wirkung gegebenenfalls eingeleg-
ter Rechtsbehelfe hätte zur Folge, dass der Grund-
stücksverkehr erheblich erschwert sein würde. Ein 
längeres Hinausschieben der Ausführung des Flurbe-
reinigungsplanes ist den Beteiligten nicht zumutbar. 
Sie dürfen erwarten, dass nicht nur der Besitz, son-
dern auch die Eigentumsverhältnisse an den neuen 
Grundstücken sobald wie möglich geregelt werden, 
damit die öffentlichen Bücher berichtigt werden kön-
nen und der gesamte Grundstücksverkehr wieder 
normalisiert wird. Durch die sofortige Vollziehung der 
Ausführungsanordnung wird die notwendige Rechts-
sicherheit geschaffen und die Abwicklung des gesam-
ten Verfahrens beschleunigt.  
 
Das besondere Interesse an der sofortigen Vollzie-
hung ist auch gegeben, da in einem Flurbereinigungs-
verfahren eine Vielzahl aufs Engste miteinander ver-
flochtener Abfindungen besteht. Aus einer aufschie-
benden Wirkung der gegen diese Ausführungsanord-
nung eingelegten Rechtsbehelfe würde der Eintritt der 
rechtlichen Wirkungen des Flurbereinigungsplanes 
sowie der Nachträge 1 und 2 erfahrungsgemäß über 
einen längeren Zeitraum verzögert werden. 
 
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentli-
chen Interesse, da der Allgemeinheit im Hinblick auf 
die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der land-
wirtschaftlichen Betriebe und wegen der in die Flur-
neuordnung investierten erheblichen öffentlichen Mit-
tel daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens mög-
lichst bald herbeizuführen.  
 
4. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Ausführungsanordnung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außen-
stelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzle-
ben - Börde, oder beim Amt für Landwirtschaft, Flur-
neuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 
38820 Halberstadt, oder beim Landesverwaltungsamt 
Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 
Halle/Saale einzulegen. 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist 
bei dem Oberverwaltungsgericht des Landes Sach-
sen – Anhalt in Magdeburg, Breiter Weg 203 – 206, 
39104 Magdeburg, 8. Senat (Flurbereinigungssenat) 
der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 

https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-mitte/flurneuordnung/landkreis-boerde/flurb-bk0020
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-mitte/flurneuordnung/landkreis-boerde/flurb-bk0020
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Wirkung zulässig (§ 80 Abs. 5 Satz 1, 2. Alternative 
VwGO). 
 
 

Im Auftrag 
     
   (DS) 
gez. Mathias Arnold 
 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise: 
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flur-
bereinigungsgesetz werden im vorliegenden Flurbe-
reinigungsverfahren personenbezogene Daten nach 
Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen 
Hinweise können im Internet unter: www.lsaurl.de/alf-
fmittedsgvo eingesehen werden oder sind beim ALFF 
Mitte erhältlich. 
 

* Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) 
zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2794) 
 

**(VwGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 
13 des Gesetzes vom 8. Juli 2014 (BGBl. I S. 890) 

 
Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte Wanzleben – Überlei-
tungsbestimmungen zum Flurbereinigungsverfahren Schwaneberg – Feldlage, 611 B10.01-24BK0020 
 

Überleitungsbestimmungen 
zum Übergang von Besitz und Eigentum 

gemäß § 62 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) 

zur Ausführungsanordnung vom 01.12.2025 
 

Die folgenden Überleitungsbestimmungen wurden 
vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten (ALFF) Mitte aufgestellt. Der Vorstand der 
Teilnehmer-gemeinschaft „Schwaneberg - Feldlage“ 
wurde hierzu gehört. Er hat den Bestimmungen zuge-
stimmt. 
 

Die Bestimmungen regeln die tatsächliche Überlei-
tung in den neuen Zustand und somit den Übergang 
von Besitz und Nutzung auf die neuen Flurstücke. 
 

Mit den in den Überleitungsbestimmungen genannten 
Zeitpunkten und besonderen Regelungen gehen der 
Besitz und das Eigentum, die Verwaltung und die Nut-
zung der neuen Grundstücke auf den Empfänger der 
Landzuteilung über. 
 

Diese Bestimmungen können soweit sie nicht auf Ge-
setzesvorschriften beruhen oder bestimmte Fristen 
für die Einreichung von Anträgen an das Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte 
(ALFF) angehen durch abweichende Vereinbarungen 
unter den Beteiligten (namentlich zwischen Empfän-
ger und Vorbesitzer, d.h. bisherigem Eigentümer bzw. 
Pächter) ersetzt werden. 
 

Eine diesbezügliche Regelung wird vom ALFF Mitte 
nicht beaufsichtigt. 
 

Das ALFF Mitte kann in besonderen Fällen von Amts 
wegen Ausnahmen von den Bestimmungen zulas-
sen, insbesondere die darin festgesetzten Fristen ver-
längern. 
 

Das Eigentum geht mit dem in der Ausführungsanord-
nung benannten Tag als Eintritt des neuen Rechtszu-
standes über. Hierüber erfolgt eine gesonderte Be-
kanntmachung. 
 

I. Übergang der Landabfindung 

1) Der Vorbesitzer hat die Flächen, die einem ande-
ren zugewiesen werden, in ordnungs-gemäßem 
Zustand zu übergeben. Insbesondere sind alle 
Verschlechterungen der Ertragsfähigkeit oder 
sonstige Beeinträchtigungen der Benutzbarkeit 
seit der Wertermittlung auszugleichen bzw. zu be-
seitigen (z.B. Ablagerungen, auch von Dünger, 

Komposthaufen und dgl., Überhang von Strauch-
werken, Verfall von Entwässerungseinrichtun-
gen). 

Die Empfänger treten in den Besitz ihrer Landab-
findungen ein, sobald die darauf stehenden 
Früchte der früheren Besitzer abgefahren sind. 
Die Grenzen der Abfindungen sind in der Karte 
der neuen Feldeinteilung dargestellt. Auf Antrag 
erfolgt eine Anzeige in der Örtlichkeit. 

Die Aberntung der Grundstücke muss am Vor-
abend des Übergabetages beendet sein, wobei 
Rübenblatt in gehäckseltem oder flächenmäßig 
ausgebreitetem Zustand als geräumt gilt. 

Flächen, die mit Getreide bestanden waren, sind 
im Stoppel ordnungsgemäß zu übergeben. 

An dem darauffolgenden Tag kann der Empfänger 
der Flächen mit deren Bestellung beginnen. 

2) Als spätester Zeitpunkt für die Übergabe der mit 
Früchten bestandenen oder stillgelegten Flächen 
werden folgende Tage bestimmt: 

a) Für einjährige Kulturen wie z.B. Getreide, 
Raps, Rüben, Kartoffeln, Mais, Zwischen-
früchte erfolgt die Übergabe der Flächen direkt 
nach der Aberntung. 

b) Für mehrjährigen Kulturen wie z.B. Energie-
pflanzen, Gewürzpflanzen, Blumen-zwiebeln 
erfolgt die Übergabe der Flächen direkt nach 
der Beräumung. Die betroffenen Flächen sind 
umgehend dem ALFF Mitte mitzuteilen. Mehr-
jährige Verträge oder Anträge dürfen nach 
dem 02.04.2026 ausschließlich für neue 
Grundstücke abgeschlossen werden. 

c) Für stillgelegte Flächen im Rahmen der Flä-
chenstilllegungsprogramme gelten die jeweili-
gen Vereinbarungen bzw. EU-Vorgaben. Die 
betroffenen Flächen sind umgehend dem 
ALFF Mitte mitzuteilen.  

d) für Gartenflächen und Obst- und Gemüsegär-
ten           15.11.2026 

e) Grünlandflächen dürfen bis zum   01.11.2026 
noch vom bisherigen Nutzungsberechtigten 
beweidet werden.  

f) alle nicht benannten Flächen sind spätestens 
zum             02.04.2027 
zu übergeben.   
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3) Der bisherige Besitzer ist hinsichtlich der Nut-
zung der Flächen, die durch den Besitzüber-
gang einem anderen zugewiesen werden, in 
folgender Weise beschränkt: 

a) Er darf keinen Boden von diesen Flächen ab-
fahren; erfolgt es trotzdem, so hat er dem 
Empfänger der Flächen den entstehenden 
Schaden zu ersetzen. 

b) Bäume, Hecken und sonstige Naturanlagen 
sind grundsätzlich im alten Bestand zu erhal-
ten, auch soweit sie nicht nach den Bestim-
mungen des Naturschutzgesetzes unter 
Schutz gestellt sind. 

c) Es ist nicht gestattet, die alten Grundstücke 
über den festgesetzten Zeitpunkt hinaus zu 
bewirtschaften, mit Nachfrüchten zu bestellen, 
Dünger aufzubringen oder Ernteerzeugnisse 
darauf zu lagern. 
Bei Zuwiderhandlungen kann das ALFF Mitte 
den früheren Zustand auf Kosten des Verursa-
chers wiederherstellen lassen. 

 

4) Der neue Besitzer kann die zugewiesenen Flä-
chen ab Übergabestichtag uneingeschränkt nut-
zen: 

a) Die noch nicht abgeräumten Reste der Pflan-
zen gehen auf ihn über oder können nach 
Rücksprache mit dem ALFF Mitte auf Kosten 
des Vorbesitzers fortgeschafft werden. 

b) Holzungen, Feldgehölze, Einzelstehende 
Bäume, Hecken und Sträucher, deren Erhal-
tung aus Gründen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege oder aus anderen Gründen 
geboten ist, hat der Empfänger der Landabfin-
dung entschädigungslos zu übernehmen. 

c) Bei Auftritt oder Verdacht auf ungewöhnliche 
Umstände wie Nematoden, starker Verunkrau-
tungen usw. ist das ALFF Mitte unverzüglich, 
spätestens aber zum 28.02.2026, zu informie-
ren. 

5) Die Aufwendungen für die notwendigen, vom 
ALFF Mitte festzulegenden Planinstandsetzungs-
maßnahmen gehen weder zu Lasten des Eigentü-
mers noch zu Lasten des Empfängers. 

 

II. Einfriedungen, Weideschuppen, Tränkanlagen, 
Brunnen usw. 

1) Zäune, Einfriedungen 
Zäune und andere Einfriedungen des Vorbesit-
zers sind durch den neuen Besitzer zu überneh-
men. Für das ggf. notwendig werdende Umsetzen 
von Zäunen (besonders Weidezäune) wird eine 
Entschädigung nicht gewährt. 

2) Weideschuppen und Tränkanlagen 
Weideschuppen und Tränkanlagen müssen bis 
zum 28.02.2026 entfernt sein, anderenfalls gehen 
sie entschädigungslos auf den Empfänger des 
neuen Grundstücks über oder werden auf Kosten 
des Vorbesitzers entfernt. 

Notwendige Änderungen sind dem ALFF Mitte bis 
zum 28.02.2026 anzuzeigen. 

III. Ausgleichung wegen Düngezustandes, ökolo-
gische Landwirtschaft und sonstige Entschädi-
gungen infolge des Überganges aus dem alten in 
den neuen Zustand  

Für bereits ausgebrachten Dünger wird keine Ent-
schädigung gewährt. Die Ausbringung von Gülle bzw. 
Klärschlamm auf abzugebenden Flächen ist unter-
sagt, ausgenommen für die ordnungsgemäße Dün-
gung zum Futterzwischenfruchtbau. 

 

IV. ökologische Landwirtschaft 

Bei Änderungen an ökologisch bewirtschafteten Flä-
chen sind die gesetzlich vorgeschriebenen Über-
gangsfristen zwingend einzuhalten.  

 

V. Freihalten alter Anlagen – Ausbau neuer Anla-
gen 

Ein Ausbau neuer Anlagen ist nicht vorgesehen. Alte 
Wege, Gewässer, Durchlässe, Brücken und Über-
fahrten müssen weiterhin zur Benutzung freigehalten 
werden, sofern diese nicht durch Flächenarrondie-
rung entbehrlich werden. 

 

VI. Ordnung der Pachtverträge und Nießbrauchs 

Bestehende Nießbrauch- und Pachtverhältnisse wer-
den durch das Flurbereinigungsverfahren nicht aufge-
hoben. Jedoch gehen die Nutzungs- und Pachtan-
sprüche des Nießbrauchberechtigten bzw. Pächters 
von den alten Flurstücken auf die Abfindungsflächen 
über. Auf dieser Grundlage müssen die Beteiligten ihr 
Pachtverhältnis neu regeln. 

Einigen sich beide nicht, so ist beim ALFF Mitte ein 
Antrag auf Regelung nach Maßgabe der §§ 69, 70, 71 
FlurbG zu stellen. 

 

VII. Besondere Hinweise 

Ferner werden die Nutzungsberechtigten darauf hin-
gewiesen, dass 

1) jede Beschädigung der Wege und Gewässer 
und der Anlagen in diesen bei vorsätzlicher 
Begehung als Straftat, in allen anderen Fällen 
als Ordnungswidrigkeit, geahndet wird. 

2) das Wenden mit Wirtschaftsgeräten zur Be-
wirtschaftung der angrenzenden Flächen auf 
den Wegen nicht zulässig ist. Ebenso sind 
Fahrzeuge und Geräte so abzustellen, dass 
eine Durchfahrt möglich ist. 

3) die bei der Vermessung gesetzten Vermes-
sungs- und Grenzmarken, Pfähle, Stangen 
und sonstige Grenzmarken gem. § 5 des Ver-
messungs- und Geoinformationsgesetz vom 
15.09.2004 des Landes Sachsen-Anhalt 
(VermGeoG LSA) unter gesetzlichem Schutz 
stehen. Die unbefugte Vernichtung, Beschädi-
gung, Veränderung, Beseitigung oder Gefähr-
dung der Grenz- Vermessungs- und Sichtmar-
ken kann gem. § 22 VermGeoG LSA mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 

Die Wiederherstellungskosten sind von dem 
Verursacher zu tragen. 
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Der Empfänger hat sich zu informieren, wo 
sich in seiner Landabfindung alte, ungültig ge-
wordene Grenzzeichen und sonstige Hinder-
nisse für die Bewirtschaftung befinden. Er hat 
diese auf eigene Kosten zu beseitigen. Der 
Vorbesitzer ist verpflichtet, dem Planempfän-
ger nach bestem Wissen und Gewissen den 
Standort solcher Hindernisse anzuzeigen. 

4) erst mit dem in der Ausführungsanordnung be-
stimmten Zeitpunkt der im Flurbereinigungs-
plan vorgesehene neue Rechtszustand gem. 
§ 61 FlurbG an die Stelle des bisherigen tritt. 

5) in allen sich aus den Überleitungsbestimmun-
gen ergebenden Zweifelsfällen das ALFF Mitte 
entscheidet. 

 

VIII. Rechtsnachfolge 

Im Falle der Veräußerung von Grundstücken tritt der 
Erwerber gemäß § 15 FlurbG in die Rechtsposition 
des Veräußerers ein. Er muss das bisher durchge-
führte Verfahren gegen sich gelten lassen. 

Der Veräußerer hat dem Erwerber auf alle sich aus 
vorstehenden Überleitungsbestimmungen ergeben-
den Verpflichtungen hinzuweisen. 

 

IX. Zwangsverfahren 

Die Flurneuordnungsbehörde kann für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung gegen die Überleitungsbestimmun-
gen gem. § 137 FlurbG die nach dem Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz zulässigen Zwangsmittel 
(Zwangsgeld, Ersatzvornahme oder unmittelbarer 
Zwang) anwenden, um im Interesse aller Teilnehmer 
und im öffentlichen Interesse die Einhaltung dieser 
Überleitungsbestimmungen durchzusetzen. 

Ersatzvornahme: 

Handlungen, die nach den Überleitungsbestimmun-
gen auszuführen sind, können bei Unterlassung auf 
Kosten des Verpflichteten durch einen anderen vor-
genommen werden. 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Mathias Arnold 

 
 
Bekanntgabe des gefassten Beschlusses des Ausschusses für Finanzen am 27.11.2025 
 
Beschluss Nr. 0246/2025 
Der Ausschuss für Finanzen beschließt die Annahme der Spende von 2.110,00 € mit dem Zweck der Verwendung 
für das Heimatfest Hohenerxleben 2026. 
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